
10 FRAGEN
10 ANTWORTEN

 ZUM
HEIZUNGSGESETZ
GEBÄUDEENERGIEGESETZ (GEG)

#2



DARF ICH MEINE
HEIZUNG

REPARIEREN
LASSEN?

#2#2



JA! *

#2#2
*) WENN SIE ALLERDINGS  IRREPARABEL KAPUTT

IST UND AUSGETAUSCHT WERDEN MUSS,
GELTEN ANDERE REGELN  =>

NATÜRLICH DÜRFEN
SIE IHRE ALTE

HEIZUNG
REPARIEREN

LASSEN!



MEINE HEIZUNG IST
IRREPARABEL

KAPUTT – WAS NUN?
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EINE GEBRAUCHTE HEIZUNG ✅
100 % FOSSIL BETRIEBEN ✅

EINE GEBRAUCHTE HEIZUNG 
100 % FOSSIL BETRIEBEN 

AUSTAUSCH VOR MITTE 2026* / 
MITTE 2028? ✅
 

DAS DARF SEIN:

AUSTAUSCH NACH MITTE 2026* / 
MITTE 2028?

(ES GELTEN ÜBERGANGSFRISTEN)

*) 30.06.2026 FÜR GEMEINDEN > 100.000 EINWOHNER;
30.06.2028 FÜR GEMEINDEN < 100.000 EINWOHNER

DARF ICH MEINE DEFEKTE HEIZUNG
GEGEN EINE NEUE TAUSCHEN?
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5 JAHRE IM ALLGEMEINEN

5 - 13 JAHRE FÜR
GASETAGENHEIZUNGEN

MAXIMAL 10 JAHRE, WENN  EIN
ANSCHLUSS AN EIN WÄRMENETZ
ABSEHBAR IST

NACH FOLGENDEN ÜBERGANGSFRISTEN MUSS
IHRE AUSGETAUSCHTE HEIZUNG ZU 65 %
ERNEUERBARE ENERGIEN NUTZEN, ODER AN
EIN WÄRMENETZ ANGESCHLOSSEN SEIN:

DIE FRISTEN BEGINNEN FÜR GEMEINDEN 
> 100.000 EINWOHNER NACH DEM 30.06.2026;
BZW. NACH 30.06.2028 < 100.000 EINWOHNER

WELCHE ÜBERGANGSFRISTEN
GELTEN WO UND FÜR WAS?



MORGEN FOLGT
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WEITERE INFOS:

WWW.IMMOWERTHESSEN.DE/GEG-NOVELLE

WIE LANGE DARF ICH MEINE ALTE
HEIZUNG NOCH BENUTZEN?


